
           Ausfertigung          

           Abteilung für Zivilsachen 
Aktenzeichen: 104 C 3441/11 
 
 
Verkündet am: 05.10.2011 
  
                                                               
Urkundsbeamter/in der Geschäftsstelle 

 
 

IM NAMEN DES VOLKES 
 

ENDURTEIL 

In dem Rechtsstreit 

RECHT Fachanwalt & Fachanwalt GmbH & Co. KG, Fachanwalt für IT-Recht 20, 
01099 Dresden 

vertreten durch den Geschäftsführer IT-Recht Anwalt 
        - Klägerin - 

Prozessbevollmächtigte: 
Rechtsanwälte Laake & Möbius, Am Ortfelde 100, 30916 Isernhagen, Gz.: RECHT vs. Melan- 
go- mö 

gegen 

Melango.de GmbH, Markenrecht  88, 09116 Chemnitz 
vertreten durch die Geschäftsführer Recht Recht und Fachanwalt IT-Recht 

  - Beklagte - 

Prozessbevollmächtigte: 
Rechtsanwälte Hannover, Fachanwalt IT  IT, 42697 Solingen, Gz.: 408/11-cs 

wegen Feststellung           
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      Amtsgericht 
      Dresden 
 
 

www.rechtsanwaltmoebius.de



hat das Amtsgericht Dresden durch 

Richter am Amtsgericht Klug 

im schriftlichen Verfahren gemäß § 495 a ZPO, in welchem die Parteien Schriftsätze bis zum 
30.09.2011 einreichen konnten, am 05.10.2011 

für Recht erkannt:  

1. Es wird festgestellt, dass der Zahlungsanspruch in Höhe von 403,41 €, dessen sich 

die Beklagte durch Rechnung mit der Rechnungsnummer 82335 vom 10.05.2011 zum 

Aktenzeichen K11-066917 berühmt, nicht besteht. 

2. Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 

Streitwert: 403,41 €. 

Tatbestand  
 
Der Tatbestand entfällt gemäß § 313a ZPO. 
 
 
 
 

 
Entscheidungsgründe 

 
I. 

Die Klage ist zulässig. Insbesondere besteht das nach § 256 ZPO vorausgesetzte rechtliche 

Interesse der Klägerin an der alsbaldigen Feststellung des Nichtbestehens des Anspruches. 

Ein solches Feststellungsinteresse ergibt sich, wenn sich jemand einer Forderung gegen den 

anderen berühmt (vgl. BGH, Urteil vom 04.10.1984, Az: III ZR 50/83). Die Beklagte hat sich 

vorgerichtlich und im gerichtlichen Verfahren berühmt, dass ihr eine Forderung gegen die Klä-

gerin in der im Tenor bezeichneten Höhe zustehe. Entgegen der Auffassung der Beklagten er-

gibt sich auch aus dem zitierten Urteil des BGH nicht, dass zusätzlich zu dem Berühmen im 
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Grundsatz weitere Voraussetzungen hinzukommen müssen. 

Das angerufene Gericht ist auch örtlich zuständig. Gerichtstand der negativen Feststellungs-

klage ist dort, wo die gegenläufige Leistungsklage zu erheben wäre, im Streitfall am Wohnsitz 

der Klägerin. 

       II. 

Die Klage ist begründet. Der Beklagten steht kein Anspruch in Höhe von 403,41 € gegen die 

Klägerin zu. Insbesondere ist ein solcher Anspruch auch nicht aus dem zwischen den Partei-

en möglicherweise zustande gekommenen Nutzungsvertrag herzuleiten. Aus den von der Be-

klagten selbst vorgelegten Unterlagen (Anlage B 1, Bl. 49 - 52 d.A) ergibt sich nämlich, dass 

eine etwaige Vereinbarung der Parteien über eine Laufzeit von 24 Monaten und eine Entgelt-

lichkeit der von der Beklagten zu erbringenden Leistungen gemäß § 305 c Abs. 1 BGB als 

überraschende Klausel zu werten ist, weshalb diese selbst bei Annahme des Bestehens ei-

nes Vertrages zwischen den Parteien gemäß § 306 Abs, 1 BGB nicht Vertragsbestandteil ge-

worden sind. Überraschend sind Entgeltklauseln bei typischerweise kostenlosen Dienstleis-

tungen im Internet. Überraschend kann aber eine Klausel, die die Entgeltlichkeit der Anmel-

dung und Mitgliedschaft sowie die Laufzeit regelt, auch dann sein, wenn bei Vertragsschluss 

auf diese Umstände nicht deutlich hingewiesen wird. Beide Voraussetzungen liegen im Streit-

fall vor. Auf der ersten Seite, die sich dem Kunden bei Anmeldung bei der Beklagten darbietet, 

wird er aufgefordert, sich anzumelden. Auf der nächsten Seite hat er ohne Hinweise auf die 

Entgeltlichkeit der Anmeldung Name und Anschrift sowie Telefon und Emailadresse anzuge-

ben. Hier heißt es: "Die gewerbliche Anmeldung ist ganz einfach und schnell abgeschlossen." 

Auch im nächsten Schritt wird der Kunde unter der Überschrift "Allgemeine Nutzungsbedin-

gungen und Datenschutzgrundsätze" nicht auf die Entgeltlichkeit der Anmeldung und Mitglied-

schaft hingewiesen. Der erste Satz des Textes wie auch der letzte Satz suggerieren vielmehr, 

dass es hier um datenschutzrechtliche Erklärungen und Hinweise geht. Selbst der Hinweis, 

dass der Kunde durch Zustimmung zu den AGBs auch eine Preisliste akzeptiert, lässt nicht 

den Schluss darauf zu, dass bereits die Anmeldung und Mitgliedschaft entgeltlich ist. Der Kun-

de ist auch gewohnt, dass Marktplätze, auf denen man Waren erwerben kann, wie ebay oder 

Amazon ohne eine Aufnahmegebühr und eine Mitgliedschaftsgebühr genutzt werden können. 
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Bei dieser Sachlage ist ein Vergütungsanspruch nicht gegeben, ohne dass es darüber hinaus 

noch darauf ankommt, ob zwischen den Parteien überhaupt ein wirksamer Vertrag zustande 

gekommen ist. 
 
 
 
 
 

III. 
 
 
Die Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 91 Abs. 1 Satz 1, 708 Nr. 11, 713. 
 
 
 
 
 
 
 
Klug 
Richter am Amtsgericht 

Für den Gleichlaut der Ausfertigung mit der Urschrift: 
Dresden. 06.10.2011 

Klosa 
Justizsekretärin 
als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle 
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